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Sehr geehrter Herr Semsrott, 

nach vorläufiger Prüfung Ihres Widerspruchs gegen den Bescheid vom 

16.03.2021 kann ich Ihnen mitteilen, dass der Widerspruch mangels 

Einhaltung der gesetzlichen Widerspruchsfrist gemäß § 70 Abs. 1 

VwGO unzulässig sein dürfte. Der Widerspruch ist innerhalb eines 

Monats, nachdem der Verwaltungsakt bekanntgegeben worden ist, 

einzulegen. Der Bescheid vom 16.03.2021 war mit einer entsprechen

den Rechtsbehelfsbelehrung versehen. 

Die Entscheidung über den Antrag auf Informationserteilung, hier der 

Bescheid vom 16.03.2021, war vorliegend auf6'1'und des erforderlichen 

Drittbeteiligungsverfahrens gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 IFG auch dem 

Dritten bekanntzugeben. Der Infonnationszugang hingegen durfte erst 

erfolgen, sobald die Entscheidung gegenüber dem Drillen in Bestand

kraft erwachsen war (§ 8 Abs. 2 S. 2 IFG). 

Die Entscheidung über die lnfmmalionserteilung (§ 7 Abs. 1 Satz 1 

IFG) ist ein Verwaltungsakt und ist dabei von der Gewährnng des In

formationszugangs zu unterscheiden. Der Bescheid vom 16.03.2021 
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enth ä lt  a ls Entscheidung über die Informat io nserte ilung auch die ge-
mäß § 7 Abs. 1 Sat z 3 IFG erforderliche ßegründung, da hier Daten 
Dritter im Sin ne vo n  § 5 Abs. 1 und 2 und § 6 ffG betroffen waren. 

Gemäß § 41 Abs. 2 Satz I VwVfG g ilt der Bescheid vom 16.03.202 1 
somit am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post, welche a m 
16.03.20 2 1 erfolgte. a ls bekanntgegeben. hier also am 19.03.202 1. Die 
Wider spruc hs fris t endete demnach also am 19.04 .202 1. 

Tch gebe lhn en hi ermit die Möglichkeit z ur Stellungnahme 

bis zum 16.07.2021. 

Nach Ab lau f der Fr ist e rgeht eine Entscheidung nach Aktenlage. 

Mit freundli c hen  G rüßen 
Im Auftr ag 

Hinweis zum Daten schut z : 
D ie  von Ihnen übermitt e lten perso nenb ezogene n Daten wurden b:;,w. 
werden zwec ks Kontaktaufnahme und Bear beitung Ihres AnliegC'ns 
verarbeitet. We lche Daten zu welc hem Zweck und aur welc her Grund-
lage vera rbeitet we rden , hän g t  von  Ihrem Anliegen und den konkreten 
Umständ e n  ab. Weitere Inform ationen hierzu und .über Ihre Rechte als 
Betroff ene r finden Sie in unsere r Datenschutzerklärung unter 
http s://www.bmv i.de /DE /Meta/Datensehut z/da tensehulz.html. 
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